

Haftbrief
Muster Haftbrief digital

		Auftraggeber:
	[Name], [Adresse] 

		Auftragnehmer:
	[Name], [Adresse] 

		Garant: 
	[Name], [Adresse] 

		Leistungsvertrag:
	[Mustervertrag betreffend Musterleistung] , [SAP-Bestellnummer und/oder Datum]

		Garantiebetrag:
	x.xxx.xxx EUR (Euro …)

		Befristung:
	xx.xx.20xx


MUSTER

MUSTER


AUSGABE 08.2023			
[image: Ein Bild, das Text, Papier, Veröffentlichung, Schrift enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]

	_______________________________, am _________________
	_________________________________________
rechtsverbindliche Fertigung des Garanten
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1. Einleitung

11 Der 0.a. Aufiraggeber (kurz AG" genannt) einerseits und der 0.
Aufiragnehmer (kurz AN" genannt) andererseits haben den 0.a.
Leistungsverirag (kurz Vertrag® genannt) abgeschiossen

12 Die Garantie wid in digitaler Fomn erstellt und im GVP Register
der Digital Vault Services GmbH gemals den GVP Nutzungsbe-
dingungen — Version 3.1 und des Anhang A (Transaktionsregeln)

gespeichert

2. Garantie

211 Der 0.2. Garant verpfichtet sich und garantiert dem AG ais Be-
gunstigtem die Garantie unwiderufich und unbedingt, dem AG
auf erste Anforderung, ofne Nennung eines Rechisgrundes urch
den AG und ohne Prifung des zu Grunde liegenden Rechisver-
haltnisses sowie unter Verzicht auf samiche Einreden und Ein-
wendungen jedweder Art und aus weichem Rechisgrund und
Rechtvernaitnis auch immer (insbesondere gemafs Punkt 4 dieser
Garantie), femer insbesondere unter Verzicht auf alfalige Auf-
fechnungsbefugnisse oder Zurickbehaltungsrecht, binnen fin
Tagen nach Erhalt der ersten Anforderung maxima den 0.3. Ga-
fantiebetrag 2u bezahlen

22 Diese Garantie kann auch teiiweise in Anspruch genommen
‘werden. Es sind also wiederholte Anforderungen zur Inanspruch-
nahme dieser Garantie Zuiassig, Sofem der o.a. Garantebetrag
nicht Gberschrtien wird. Die Hafiung des Garanten vermindert
Sich dann um den jewelss in Anspruch genommenen Betrag.

2.3 Der AG schuldet dem Garanten fur diese Garantie kein Entgelt.

2.4 Al Zahiungen haben stets abzugsirei 2u erfoigen. Ale Zahiun-
gen haben unter Ausschiuss jeder Barzahlung durch Uberveisung
auf das in der Anforderung zur Inanspruchnanme dieser Garantie
angegebene Bankkonto zu erfogen.

3. Inanspruchnahme der Garantie
Eie Anforderung zur Inanspruchnahme dieser Garantie muss.
dem Garanten schritich gema®s den Bestimmungen des Anhang
A (Transaktionsregein) der GVP Nutzungsbedingungen vor Ablauf
der maBgebichen Frist gemats Punkt 5 2.3 dieser Garantie zuge-
hen.

4. Ausschiuss von Einreden, Unabhangigkeit der Garantieerkia-
rung

4.1 Die Garantie wird dem AG vom Garanten fur alle vertraglichen
ung gesetzichen Anspriche des AG an den AN, einschieBich
der Anspriiche, die aus der alfaligen Auflosung der Veriragsbe-
ziehung zwischien dem AG und AN, isbesondere auch im Insok-
venzfal, resutieren, gestelt. Unbeschadet dessen verzichtet der
Garant auf samtliche Einreden und Einwendungen jedweder Art
aus oder m Zusammenhang mit dem Valuta- bzw. Grunaverhalt-
nis zwischen dem AG und dem AN, dem Deckungsverhatnis zwi-
Schen dem Garanten und dem AN. Diese Garante ist auch volig
unabhangig von jeglichen Vereinbarungen, welche der AN, ein
Geselschafter des ANs oder der Garant in Zusammenhang mit
dem Vertrag oder dieser Garantie abschieRen oder abgeschios-
Sen haben. Der Garant ist daher im Zusammenhang mit den vor-
genannten Rechisverhaltnissen und Vereinbarungen nicht be-
fechtit, Einreden gegen Die Auszahiung von Garantiebetragen
2u erheben. Die Haftung des Garanten aus dieser Garantie er-
lischt nicht durch eine — wie auch immer geartete — Umanderung
des Verrages zwischen dem AG und dem AN, insbesondere
durch Novationen (§1376 ABGB).

4.2 Diese Garantie bestent unabhangig von:

+ Jedweden Anderungen im Bereich des AGs, des ANs, des Garan-
ten oder eines Geselschafters des AGs, des AN oder des Ga-

ranten (wie 8. eine Anderung der Rechisform, der Anteilsinha-
ber oder es Untemehmensgegenstandes; eine Liguidation; eine
Verschmelzung; eine Spaltung; eine Befriebsverauerung; eine
Ersfinung oder Ablehnung eines Insolvenzverfahrens): sowie

« Alfaligen weiteren Sicherheiten jedweder Art, die — von wem
‘auch immer — zugunsten des AGs oder eines mit ihm konzemma-
Rig verbundenen Unternehmens bestelft wurden bzw. werden
Insbesondere ist der AG nicht genalten, alfalige andere Sicher-
heiten vor Inanspruchnahme dieser Garantie zu verwerfen, den
AN oder Dritte zu mahnen oder sonst Erkiarungen aus oder im
Zusammenhang mit dieser Garantie dem AN oder Dritten gegen-
iber abzugeben. Auch darf der AG bei einer Mehrheit von Sicher-
heiten, parallel zu einer Inanspruchnahme dieser Garante, jede
dieser anderen Sicherheiten in Anspruch nehmen, bis die besi-
cherten Anspriiche erioschen sind.

5. Dauer

5.1 Diese Garante tritt mit Ausfllen der Felder “Garantieerstellung”
der digitalen Guarantee Vaut Plattforn durch den Garanten ge-
mat den Bestimmungen des Anhang A (Transaktionsregeln) der
GVP Nutzungsbedingungen in Kraft und st seitens des Garanten
unkindbar.

52 Die Verpflichiungen des Garanten erisschen durch Eintreten
ines der folgenden Umstande:

521 Bezahiung des gesamien Garantiebetrages an den AG;
522 Zugang einer schriflichen Enthaftungserklarung zu dieser
Garantie beim Garanten Gber die Guarantee Vault Plattiorm oder
auBerhalb dieser;

5.2.3 Mit Ablauf des 0.a. Tages (Befrstung), wenn und soweit der
Begunstigte nicht spatestens bis zum Ablauf des letzien Tages
der maBgebiichen Frist die Felder der Inanspruchnahme der digi-
talen Guarantee Vaul Platforn beflit hat, die Eingabe gespei-
chert wurde und mit *Einreichen” nach den Bestimmungen des
Anhang A (Transaktionsregeln) der GVP Nutzungsbedingungen
die Inanspruchnahme bestatigt hat.

6. Allgemeines

6.1 In der Bezugnahme auf den Vertrag bzw. die besicherten Ansprii-
che aus dem Vertrag liegt kein wie auch immer gearteter Verzicht
auf die Abstrakinelt der in dieser Garantie ubernommenen Haf-
tung.

6.2 Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Garantie ungi-
tg, unwirksam, undurchfuhrbar oder undurchsetzbar sein oder
‘werden, beeintrachtigt ein solcher Mangel nicht die ubrigen Best-
immungen der Garantie. Jede mangelhafte Bestimmung ist durch
eine solche giltige, wirksame, durchfiihrbare oder durchsetzbare
Bestimmung zu ersetzen, die in inren wirtschaftichen und rechtii-
chen Auswirkungen dem, was der Garant und der AG von der
mangelhafien Bestmmung erwariet haben, moglichst nahe
Kommt.

63 Anderungen und Erganzungen dieser Garantie bediirfen der
‘Schrifform und sind nach den Bestimmungen des Anhang A der
GVP Nuizungsbedingungen durchzufiiren. Dies git auch fur ein
Abgeen vom Schrifichkeitserfordemis.

6.4 Bei samtichen (Rechis-)Strefligkeiten aus oder im Zusammen-
hang mit dieser Garantie ist ausschiieBlich osterreichisches
Recht, unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und der Kolissi-
onsnormen (Verweisungsnormen) des  intemationalen Privat-
rechts, anzuwenden.

6.5 AusschiieBlicher Gerichisstand fur alle (Rechts-)Stretigkeiten aus
‘oder im Zusammenhang mit dieser Garantie ist das jewels sach-
lich zustandige Gericht in Wien.




